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gut Choral zu ſingen, muſs das Genannte In erhöhtem Grade
vorhanden und Uberdie gepaart ſein mit dem Verſtändnis der
La —2 ch und kirchlichen Liturgie.“ Alſo äußerſt
wünſchenswert Are ſicherli für alle Kirchenſänger und Sängerinnen
die Kenntnis der lateiniſchen Sprache, und daſs dies nicht zu ETr:

reichen iſt, ird immer ein großer Mangel leiben Allein ſo wünſchens

2
ert zur Vervollkommnung des eſanges auch dieſe enntni wäre,
abſolut nothwendig, die lateiniſchen Geſänge nicht nur
erträglich, ondern auch chön und erbauli vorzutragen, iſt ſie doch
nicht Ob unſere Concert— und Opernſänger und Sängerinnen die
Lieder, we ſie In fremden Sprachen zu ſingen aben, immer auch
verſtehen, iſt uns nicht bekannt, doch halten wir eS für wahrſcheinlich:
ſie werden wohl durch Ueberſetzungen ſich das Verſtändni erſelben

erwerben Uchen Allein ganz das gleiche ittel auch unſern
Chordirigenten und dem übrigen Chorperſona für diejenigen Geſänge
zugebote, die ſie In lateiniſcher Sprache zu ſingen aben.

Hiemit meinen wir die hauptſächlichſten und verbreitetſten Vor⸗
urtheile und Einwendungen die liturgiſche Sprache Im all⸗
gemeinen und den lateiniſchen Kirchengeſang insbeſondere vor
geführt und auch hinlänglich widerlegt zu aben Wir glauben, daſs
jeder unparteiiſche Leſer die Ueberzeugung wird aben,
daſs keiner der vorgebrachten Einwände ſtichhaltig ſei, und daſs alle
zuſammengenommen niemals imſtande ſein werden, die II zur
Aufhebung der uralten Vorſchriften ber die liturgiſche Sprache und
den liturgiſchen Geſang beſtimmen, da ſie zu deren Erla und
Aufrechthaltung durch die wichtigſten Gründe veranlaſst wurde und
noch ird

Beſtimmungen des bayeriſchen Itaates über kirchen⸗
re  1  E Gegenſtände.

Von Ur Stingl, Präſes In Straubing (Bayern)
Seit eln paar Jahren haben wir die bayeriſchen Le  7  7  Er hinſichtlich

der ſtaatlichen Beſtimmungen über kirchenrechtliche egenſtände nicht
mehr auf dem Laufenden erhalten. Die Urſache war die Ueberladung
de Referenten mit Arbeit, ſo daſs eS ihm beim beſten en nicht
möglich war, regelmäßig eine Eferate liefern. Wir wollen nun
da erſäumte nachholen.

Rirchenangelegenheiten
Religiöſe Kindererziehung. a) In Bayern können raut⸗

und eleute den rten, WO da geltende Civilrecht dies nicht
Choral und Liturgie, einem Bewedietinermönche de. er

St Martin Beuron im Donauthal. Schaffhauſen 1865 Seite 51



69

ausdrücklich verbietet (wie das franzöſiſche, das KemptenerEüber die religiöſe Erziehung threr Kinder geſchloſſenen rechts⸗kräftigen Vertrag beliebig oft abändern und der abgeänderte Vertraggilt dann nicht bloß für die noch zu Oſſenden, ſondern auch für die
ereits vorhandenen Kinder nach —Z eſcript vom 141 Mai 1815

III und Miniſterial⸗Erlaſs vom 31 Mai 1838 Nur in
einem Falle ſind die Kinder der Willkür der Eltern Iu ezug aufeligion ntrückt, dann nämlich, wenn ein Kind ereits durch Em⸗
ang der Communion In die atholiſche Kirche oder durch die Con⸗
firmation in die proteſtantiſche onfeſſion aufgenommen iſt, voraus⸗-
geſetzt aber, daſs der Empfang der Communion oder ConfirmationIm Einklange mit den verfaſſungsmäßigen Beſtimmungen an In
dieſem Falle iſt ein ſolches Kind un ſeiner Religion bis zur Voll—IICCCCCERNNN jährigkeit zu belaſſen 1es ſpricht für den Fall daſs eln egatte
zur Religion des anderen übertritt, alſo die bisher gemiſchte Eheeine ungemiſchte wird, lar Qaus 18 der II Verfaſſungs⸗Beilage:„Geht Ein Ehegatte zur Religion des anderen ber und die Ehe hörtdadurch auf, gemiſcht ſein, ſo folgen die Kinder der nun gleichenReligion threr Eltern, ausgenommen ſie dem beſtehendenEhevertrage gemäß ) durch die Confirmation oder Communion
ereits In die Kirche einer Confeſſion aufgenommen, In welchem 0ſie bis zum erlangten Unterſcheidungsjahre zu belaſſen ſind“ ber
auch enn die Vorausftzungen des 18 der II. Verfaſſungs-⸗Beilagenicht gegeben ſind, alſo kein Uebertritt eines Ehegatten zurReligion des andern ſtattfindet und enn die Ehe nicht ungemiſchtwird, ſondern gemi bleibt, iſt doch ern Kind, welches um Einklangemit den verfaſſungsmäßigen Beſtimmungen durch die ConfirmationOder Communion in die * einer beſtimmten Confeſſion aufworden iſt, In dieſer Confeſſion bis zum geſetzlichen 3ſcheidungsalter 3 belaſſen, laut Verwaltungs⸗Gerichtshof⸗Entſcheidungvom Fun!  Q. 1892.2) Beiſfpiel ne Katholikin heiratet einen Pro⸗teſtanten und
nach fün

chließt einen Vertrag auf proteſtantiſche Kindererziehung;
Stipulie fzehnjähriger Ehe bewegt ſie ihren Mann zu vertragsmäßiger

rung katholiſcher Kindererziehung; aber ein K  N  ind iſt ereitsconfirmiert. Die noch nicht Confirmierten Kinder ſind von nunatholi 3u erziehen, das ereits confirmierte aber proteſtantiſchStand die empfangene Communion oder Confirmation nichtIm Einklan9e mit den verfaſſungsmäßigen Beſtimmungen, ſo entbehrtdie Thatſache der Communion
Erziehung der Rechtswirkſamkeit

der Confirmation für die eligiöſenach den Entſcheidungen de Ver⸗waltungs⸗Gerichtshofes vom November 1880 und Juni 1881
de U

enn aber eine Perſon während ihrer ganzen Minderjährigkeit vonErziehungsberechtigten unbeanſtandet, auch ſetzlich, In
der Iu Ermangelung eines EhevertragesIIL Verfaſſungs Beilage. Samml. 5  2auf Grund des der



einer beſtimmten Confeſſion erzogen wurde und wenn dieſe Perſon
dann Iim Volljährigkeitsalter 1 thre Selbſtbeſtimmungsrechtes m
dieſer Confeſſion verblieben iſt, ſo muſs dieſe Confeſſion auch echtlich
als ihre Confeſſion angeſehen werden, ohne daſs nachträglich die voll⸗
endete eligiöſe Erziehung auf ihre Geſetzmäßigkeit geprüft werden
braucht, aut Verwaltungs⸗Gerichtshof⸗Entſcheidung vom pri
4893.5 Es kam nämlich vor, daſs eine Katholikin ohne Kinder⸗
erziehungs⸗Vertrag mit einem Proteſtanten eine Ehe ſchloſs; der
ann ſtirbt mit Hinterlaſſung eines Knaben; derſelbe war nach

der II Verfaſſungs⸗Beilage proteſtantiſch erziehen. Nun
Tklärt aber die atholiſche twe und weist  * nach, daſs ihr Mann
von re  Swegen 0 katholi werden ſollen, ſo daſs ihre

von rechtswegen eine ungemiſchte geweſen wäre und ihr Sohn
In der katholiſchen eligion zu erziehen ſei Der Verwaltungs⸗Ge⸗
II ließ ſich aber auf die Unterſuchung, ob der verſtorbene Mann
geſetzmäßig Proteſtant geweſen ſei, nicht ein, ondern traf obige Ent⸗
ſcheidung, Aus der dann olgt, daſ der Knabe proteſtantiſch EL·;

ziehen ſei
Die Beſtimmungen der II Verfaſſungs⸗Beilage, §88 12—24

(Religions-Verhältniſſe der Kinder Aus gemiſchten Ehen betreffend)
ſind anwendbar, und die bayeriſchen Verwaltungsrechts⸗Behörden
ſind competent 3U Urtheilen auch dann, das Kind, deſſen
religiöſe Erziehung eS ſich handelt, außerhalb Bayerns ſich ufhält,
wenn nUuL die Eltern desſelben un Bayern ohnha ſind Qu
Plenar⸗Beſchluſs des Verwaltungs⸗Gerichtshofes October
1889— 7. ferner dann, enn das Kind dem bayeriſchen Staatsverband
nicht angehört, ES ſich nuL nicht bloß vorübergehend In Bayern
aufhält, ondern eine religiöſe Erziehung i Bayern erhält, Qau
Verwaltungs⸗Gerichtshof⸗Entſcheidung vom 19 Junt 1889 9 und
vom 214 Januar Desgleichen erſtrecken ſich obige Geſetzes⸗
Beſtimmungen nicht bloß auf die Erziehung der Kinder der öffent⸗
en Kirchen-Geſellſchaften, ſondern auch der Privat-Kirchen-⸗Ge⸗
ſellſchaften und der nicht anerkannten Religions⸗Vereine, wie der
freireligiöſen Gemeinde, aut Plenar-⸗Beſchluſs des Verwaltungs⸗
Gerichtshofes vom October 1889.5)

0) Bisher onnten minderjährige Brautleute oder eleute
ber die religiöſe Erziehung ihrer Kinder durch Vertrag iltige
Beſtimmung nicht treffen; die Miniſterial⸗Entſchließung 2 Juni
1838 prach ihnen dieſe Recht ab Der Verwaltungs⸗ Gerichtshof
1 aber unterm December die Entſcheidung Aus
„Minderjährige ſind berechtigt, Eheverträge N civilrechtlich giltiger
Form ber die eligiöſe Erziehung threr Kinder abzuſchließen.

Samml. XIV D 21 Saitiiſ⸗ XI. 1 5) Samm XI.
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Im Geltungsbereiche des bayeriſchen Landrechtes genügt zur Rechts⸗
wirkſamkeit derartiger von Minderjährigen abgeſchloſſener erträge
die Zuſtimmung des Vormunde Im Geltungsbereiche des COde
Civil genügt S zur Giltigkeit des Ehevertrages eines Minderjährigen,
wenn bei der Errichtung jene Perſonen zugegen ſind, deren Ein⸗
willigung für die Giltigkeit der Heirat erforderli iſt, ohne daſs ‘S
einer ausdrücklichen Zuſtimmung derſelben zu den Im Ehevertrage
enthaltenen Verabredungen bedarf Civil Art 903, 1095,
vom Uli

108, 124, 1309, laut Verwaltungs⸗Gerichtshof⸗Entſcheidung
Hinſichtlich der Form der Kindererziehungs-Verträge hatder Verwaltungs⸗Gerichtshof wiederholt ausgeſprochen, daſs dieſelbenun der Form der Eheverträge abgeſchloſſen ſein müſſen Nun eſtimmdas Geſetz vom Mai —890 Iun Art „Verträge, durch we die

Güterverhältniſſe Unter Ehegatten eſtimm werden (Eheverträge) ...edürfen zu threr Giltigkeit notarieller Beurkundung“. Da nun der
Verwaltungs⸗Gerichtshof In den Entſcheidungen vom Auguſtund vom October 1887 zwiſchen Eheverträgen Im engeren Sinne
(Ppacta Otalia), Verträgen über die Vermögensrechte der eleute,und zwiſchen Eheverträgen Im weiteren Sinne (Pacta nuptialia),Verträgen, E ſich auf die perſönlichen Rechtsverhältniſſebeziehen, Unterſchied; da ferner im Geſetze bom (ai 1890 als
notariell beurkundende Eheverträge bezeichnet ſind, durch Edie Güterverhältniſſe unter Ehegatten beſtimmt werden, ˙⁰ entſtanStreit, ob die Verträge über die religiöſe Kindererziehung überall
˙ Bayern der notariellen Beurkundung bedürfen oder nich DieſenStreit entſchied der Verwaltungs⸗Gerichtshof in ſeiner Entſcheidungvom 15 Juli 14891,0 2 lautet „Seit dem Inslebentreten des
Geſetzes vom Mai 1890, die Formen einiger Rechtsgeſchäfte be
treffend, ſind nur olche erträge 3  ber religiöſe Kindererziehung als
giltig erachten, notariell verlautbar wurden“. In denMotiven dieſer Entſcheidung iſt geſagt „Daſs das e mit dieſerDefinition In der die E everträge« Im Sinne gehabt hat,geht unzweifelhaft daraus hervor, daſs dasſelbe dieſen Ausdruck MN
Parentheſe eigefügt hat; für die vorliegende rage aber iſt das
von Belang, vas eS bezüglich der Form der Eheverträge vorſchreibt,nicht das, was dasſelbe Uunter Eheverträgen zunächſt verſteht.“

„Die 1Ilſt eines rechtskräftigen Be⸗
ſcheides über die religiöſe Erziehung eines Kindes kann denIim verwaltungsrechtlichen Verfahren ſtreitbetheiligt geweſenen Vor⸗And gerichtet werden, auch enn der 3u vollſtreckende Beſcheidvollſtändig In dem früher vom Vormunde vertretenen Sinne rgiengnter Umſtänden kann zur Durchführung einer übher die eligiöſeErziehung eines Kindes ergangenen Entſcheidung auch deſſen Ent⸗

Samml. I 57 2 Samml. 195



72
ernung von einem beſtimmten rte und deſſen Verbringung
einen anderen Ort angeordnet werden“. Verwaltungs Gerichtshof⸗Entſcheidung vom 31 October 1891.0

„Das Bamberger Landrecht räumt dem Vormunde einer
Doppelwaiſe kein ſelbſtändiges Verfügungsrecht über eine Aenderung
des Religions⸗Bekenntniſſes ſeines Uunde ern  4 Verwaltungs⸗
Gerichtshof⸗Entſcheidung vom Februar 1889.2) Ebenſowenig
das bayeriſche Landrecht. Verwaltungs⸗Gerichtshof⸗Entſcheidung vom
11 Februar und 2 Mai 1887.5)

g Erziehungsrecht der Utter So wenig nach bayeriſchem
Landrechte der Vormund eine Aenderung des Glaubens⸗Bekenntniſſes
ſeiner Mündel verfügen kann, ebenſowenig iſt Unter der errſcha
dieſes Landrechtes die ÜUberlebende Utter befugt, 3  ber die eligiöſe
Erziehung der Qaus threr confeſſionell ungemiſchten Ehe hervorgegangenenKinder disponieren, ondern nach dem hier mit dem gemeinen4
übereinſtimmenden bayeriſchen Landrechte ſoll In ezug auf die Er⸗
ziehung der Kinder vor llem dasjenige zur 1

ſchnur
werden, was der Vater ſelbſt noch bei Lebzeiten angeordnet hat;
In Ermanglung ausdrücklicher bezüglicher Anordnungen aber iſt die
Erziehung von Kindern aus ungemiſchten Ehen In religiöſer Hinſicht
wenigſtens In derjenigen Richtung zu leiten und fortzuführen, we
der Qter eingeſchlagen hat Verwaltungs⸗Gerichtshof⸗Entſcheidung
vom Januar —§1890.9

„Im Geltungsbereiche des preußiſchen Landrechtes bleibt die
vom ater über die religiöſe Erziehung eines aus einer ungemiſchten
Ehe hervorgegangenen Kindes getroffene Anordnung auch nach deſſenTod maßgebend“. (Preußiſches andrecht, Th. II, Tit. 1  7 (＋᷑＋

2 912,
315, 316), aut Verwaltungs Gerichtshof Entſcheidung vom
21 Januar 14831.0

Eine außereheliche Utter kann ihr Kind, olange der
ater nicht freiwillig Im Intereſſe der Erziehung und Ernährungdes Kindes Leiſtungen auf ſich hat, E wenigſtens
qualitativ über die infache rfüllung der ihm obliegenden Ali
mentations⸗Pflicht hinausgehen, In irgend einer eligion erziehen.
„Auch einer der freireligiöſen Gemeinde angehörigen Mutter kann
nicht erwehr werden, ihr außereheliches, vom Qater nicht An⸗
erkanntes Kind In den Lehren der freireligiöſen Gemeinde zu ET·:·
lehen (Verwaltungs⸗Gerichtshof⸗Entfcheidung October 1889.0

Im Geltungsgebiete des preußiſchen Landrechtes iſt urch
T

＋

heil II Titel 2, 642 dieſes Geſetzes die Erziehungsgewalt der
außerehelichen Utter dahin eingeſchränkt, daſ ihre außerehelichenKinder bis zum geendigten ahre in dem Glauben der U

Samml. KIII 291 2 Samml. —— 1 Samml. IV 19
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zu erziehen ſind (Verwaltungs ⸗Gerichtshof⸗Entſcheidung vom
December 1890
2 Austritt au der irche. Der der zweiten Ver⸗

faſſungs⸗Beilage lautet „Der Uebergang von einer Kirche zur andern
muſs allezeit bei dem einſchlägigen Pfarrer oder geiſtlichen Vorſtande,o der nell gewählten als der verlaſſenen Kirche, perſönlich er⸗
AT werden.“ Nun iſt ES zweifellos, daſs unter dem hier gebrauchtenAusdrucke „Kirche“ nur die als öffentliche Kirchengeſellſchaften auf⸗
genommenen chriſtlichen Glaubensconfeſſionen zu verſtehen ſind, nichtaber auch die Privat⸗Kirchengeſellſchaften, noch viel weniger 0  1
gar nicht anerkannte eligiöſe Vereine, wie die freireligiöſeGemeinde (Miniſterial⸗Erlaſs vom Q 1820 und vom Sepember arauf geſtützt entſchie der Verwaltungs⸗GerichtshofUnterm Mai 1880, daſs ern rechtswirkſamer Uebergang von
einer Kirche zur andern NUL dann anzunehmen ſei, wenn mit dem
Austritte Aus der bisherigen Kirchengeſellſchaft auch der Eintritt uneine andere a  1 anerkannte Kirchengeſellſchaft erfolge, daſs ohinder Austritt aus einer anerkannten Kirchengeſellſchaft ohne gleizeitigen Uebertritt In eine andere olche Kirchengeſellſchaft rechts⸗unwirkſam ſei Allein das Plenum des Verwaltungs⸗Gerichtshofesentſchied Unterm 23 October 1889.0 „Der T eines An⸗
gehörigen einer anerkannten Kirchengeſellſchaft QAus derſelben und derEintritt In eine nicht anerkannte religiöſe Vereinigung, ſowie der
einfache Austritt ohne jeglichen Uebertritt die perſönliche UStritts
erklärung vor dem Pfarrer oder geiſtlichen Vorſtande der verlaſſenenI1 vorausgeſe iſt zuläſſig und rechtswirk Am!

In den Motiven iſt ausgeführt, daſs die Auffaſſung des Verwaltungs⸗Gerichtshofes In der Entſcheidung 28 Mai 1880
dem te. IV der Verfaſſungsurkunde, welcher jedem Ein⸗wohner des Reiches vollkommene Gewiſſensfreiheit garantiert, unddem 5 der zweiten Verfaſſungs⸗Beilage, welcher die Wahl deGlaubensbekenntniſſes jedem Staatseinwohner nach ſeiner eigenenfreien Ueberzeugung überläſst, widerſpri

„ darf darum ausdem Wortlaute des nicht der Schluſs gezogen werden, daſbloß der Uebertritt von einer anerkannten zu einer anderenerkannten Kirchengeſellſchaft geſetzli zuläſſig ſeiDer Verpflichtung des 8 der zweiten Verfaſſungsbeilagewird In dem Falle des Austrittes Qaus einer anerkannten Kirchen⸗geſellſchaft ohne Eintritt In Elne andere anerkannte eligiöſe Ver⸗einigung durch die perſönliche Austrittserklärung bei dem bisherigenPfarrer genügt. Allerdings ird dann der der weitenVerfaſſungs⸗Beilagbeim Uebergange nicht wörtlich erfüllt, allein auch bisher war chon
lichen die Austritt

On einer Privat⸗Kirchengeſellſchaft zu einer öffent⸗Serklärung bei dem Vorſtande der Privat⸗Kirchen⸗
Samml. XII 442 2 Samml. XI. 17



geſellſchaft nicht nothwendig (Miniſterial Erla vom September
wurde alſo auch der §810 der weiten Verfaſſungs⸗Beilage

nicht wörtlich erfüllt
Verhältnis der Filialkirchen zu den Mutterkirchen

Es iſt die Möglichkeit egeben, daſs Einer Pfarrei zwei oder
mehrere Kirchengemeinden ſich befinden; das kann der Fall ſein,
wenn Pfarrei Ene oder mehrere ilialen ſind ne Filiale
kann auf oppelte eiſe entſtehen: Tſtens dadurch, daſs Elne früher
ſelbſtändige Pfarrei mit andern vereinigt wurde und zwar
durch die aequalis oder durch Unterordnung unter Eene andere
(Mutter — Pfarrei (unio inaequalis DEI Subjectionem 3  n da
durch daſs mit Rückſicht auf das geſteigerte ſeelſorgliche Bedürfnis
für beſtimmten El des Pfarrſprengels Nebenkirche alle
oder einzelne arrE eingeräumt werden jedo mit Beibehaltung
des Abhängigkeits Verhältniſſes von der Mutterkirche (Filialen auf
Urſprung, Fundation durch Propagation

Die Rechts verhältniſſe zwiſchen den Filial⸗ und Mutterkirchen
ſind ſehr verſchieden den einzelnen Fällen ſind zur Fe  ellung
de Rechtsverhältniſſes Filialkirche maßgebend die das Filialitäts⸗
verhältnis conſtituierenden Acte der Kirchen⸗ und Staatsgewalt dann
die beſtehenden Verträge und da Herkommen Reichen die Quellen
nicht dus ſo iſt bei den durch Propagation entſtandenen lialen
die fortdauernde Einheit der Filiale mit der Mutterkirche bei den
durch die entſtandenen ilialen die fortdauernde Geſchiedenheit
der Filiale von der Mutterkirche präſumieren

Der volle Begriff Filiale iſt blo dann egeben enn
die Filialiſten Elgene Kirchengemeinde ilden ꝗ dieſem Falle
werden der Filialkirche die actus parochiales vorgenommen Eln⸗
leBll der Beerdigung auf Elgenem Friedhofe, werden die Sacra
mente geſpendet und wird jeden Sonn⸗ und eiertag regelmäßig
der pfarrliche Gottesdienſt beſtehend wenigſtens ſtillen
Meſſe und Vortrage,?) gehalten Gleichgiltig iſt * ob dief
Gottesdienſte der Pfarrer der Mutterkirche ſe weil EL die Voll⸗
macht zu binieren hat oder Eln Sitze der Mutterkirche wohnender
excurrierender Hilfsprieſter oder Eln Sitze der Filialkirche wohn⸗
hafter Expoſitus hält Iſ alſo nachgewieſen, daf Ene Filiale Erne
elgene Kirchengemeinde bildet, ſo hat ſie der ege die ehen an⸗

geführten Rechte.
Dieſer Nachweis kann geliefert werden Elnne früher ſelb⸗

ändige Pfarrei durch die —10 aequalis oder Del Subjectionem
zur Filiale wurde denn durch Elne —UIII0O wurde die rühere
Kirchengemeinde nicht aufgelöst das —10 Pel (Confusionem

Verwaltungs⸗—Gerichtshoff⸗Entſſcheidung 23(cember 1887(Samml.
300).— Verwaltungs⸗Gerichtshof.Entſcheidung 12 Mai 1893 Samml XIV
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ſondern die Kirchengemeinde und ihr Recht auf die pendung der
Sacramentie, auf die Ornahme der Pfarracte und auf den pfarr⸗
en Gottesdienſt In der bisherigen früher ſelbſtändigen, nun
Filial⸗ Kirche bleibt beſtehen. V in dem Falle des unzweifelhaften
Nachweiſes des Fortbeſtehens der eigenen Kirchengemeinde wird der
Vollbegriff einer Filiale ſelbſt dann nicht benommen, enn In der
Filialkirche nicht jeden Sonn⸗ und eiertag, ondern bloß regel⸗
mäßig jeden weiten Sonn⸗ und eiertag abwechslungsweiſe mit der
Pfarrkirche der Pfarrgottesdienſt gehalten wird.)

ſt den durch Propagation entſtandenen Filialkirchen der regel⸗
mäßige pfarrliche Gottesdienſt jedem Sonn⸗ und Feiertage,
die Vornahme der aCtus barochiales und die Sacramentsſpendung
durch die Errichtungsurkunde, durch Vertrag oder Herkommen ein⸗
geräumt, ſo ilden auch ſie eigene Kirchengemeinden, die Filialkircheiſt für den Filialbezirk der Mittelpunkt der Cultusübung und die
Filialiſten ſind auf die Mutterkirche nicht angewieſen. 0 ilialenſind ebenſo zu beurtheilen, wie die durch Uni aequalis oder DeIl
SUbjectionem entſtandenen.

ſt dagegen eine Filiale durch Propagation entſtanden und *
iſt ihr nicht regelmäßig jeden Sonn— und eiertag, ondern nur
abwechſelnd jeden weiten Sonn⸗ und eiertag der pfarrliche Gottes  2
dienſt zu geſtanden, ˙⁰ muſs angenommen werden, daſs bei der Er⸗
richtung der Filiale keine eigene Kirchengemeinde gebildet werden
wo  E, ſe enn einzelne actus Darochiales in der Filiale VoOor-

werden; ES ſolchen Filialen der Vollbegriff einer

ſind
Filiale, da die Filialiſten vielfach auf die Mutterkirche angewieſen

Wenn endlich eine Filiale keinen Anſpruch auf regelmäßigenpfarrlichen Gottesdienſt hat, ſondern etwa bloß auf Perſolvierunggeſtifteter Gottesdienſte oder ausnahmsweiſe auf den Gottesdienſt
an dem einen oder anderen Im V  ahre, während der ordent
liche Gottesdienſt auch für die Qam Filialorte wohnenden Pfarrgenoſſenin der Pfarrkirche gehalten Ird Uund dieſe Pfarrgenoſſendieſem Gottesdienſte In der Pfarrkirche beizuwohnen verpflichtet ind,ſo kann von einer Filiale und Filialkirche keine Rede ſein, eine

Kirche iſt bloß eine Nebenkirche, mag ſie auch eigenes, QAus⸗
geſchiedenes Vermögen haben.“

Das Recht welches eine Filiale auf Gottesdienſte, Sacraments—
ſpendung und Vornahme von actu  8 Darochiales hat, kann ihr vom
Pfarrer nicht geſchmälert oder werden, auch nicht ein⸗
ſeitig vom Ordinariate, ſondern bloß durch organiſatoriſche Ver⸗
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fügung des Ordinariates und der Staatsregierung denn nach § 76
lit. und 77 der zweiten Verfaſſungsbeilage darf die Kirchen⸗
gewalt bei Anordnungen ber den äußeren Gottesdienſt, deſſen Ort
und Zahl nicht einſeitig vorgehen; die Aenderung beſtehender gottes⸗
dienſtlicher Verhältniſſe aber iſt echtlich einer einſeitigen Anordnung
gleichzuachten. Ferner ſind In lit der zweiten Verfaſſungs⸗
Beilage Unter „Eintheilung der Pfarrſprengel“ nicht bloß die Ver
änderungen In den äußeren Bezirken der Pfarreien, ſondern auch
diejenigen organiſatoriſchen Verfügungen zu verſtehen, we ſich
auf die inneren Verhältniſſe der Pfarrpfründen beziehen und In
dieſer Richtung eine Aenderung thre bisherigen Beſtandes zur olge
haben.“ ſt die Filiale durch die uni0 entſtanden, ſo iſt das Schmälern
oder Nehmen threr Gottesdienſte eine unio, welche weiter geht,‚
als die bisherige; iſt ſie durch Abtrennung des ilialbezirkes vom
Pfarrbezirke entſtanden, alſo durch eine Art von dismembratio, ſo
iſt das mälern oder Nehmen der Gottesdienſte eine theilweiſe
oder ganze Aufhebung der dismembratio; alſo In jedem alle iſt
eine Neuorganiſation (innovatio) der Pfarrei egeben, Wozu nur
die Biſchöfe Im Einvernehmen mit der Staatsregierung berechtigt ſind
(Concord. art XII lit. 1) Hinſichtlich der Leiſtungen der Filialiſten
zur Mutterkirche iſt, ſoweit nicht beſondere erträge und dergleichen
nmitte liegen, der rundſatz, welcher ſich auf den Satz In 55.
de 1EeHS jur I VI (: 12) 75 Ul sentit 0  7 sentire
COmmodum Ct. (COhtra“ ſtützt, maßgebend, Ut participans de
(COmmodo tiam participet de incommodis.“) Filialiſten alſo,
welche von der Mutterkirche keinen orthei aben, weil ſie In threr
Filialkirche alle Gottesdienſte, die Sacramente und die ACtUS Da-
rochiales aben, haben zum Unterhalte und Baue der Mutterkirches)
und zu den übrigen Auslagen derſelben“ ni 3u leiſten; Filialiſten,
we nicht regelmäßig Gottesdienſt aben alſo eilweiſe auf die
Mutterkirche angewieſen ſind, aben zum Unterhalte und Bau der
Mutterkirches) und den übrigen Uslagen In dem Maße, In
welchem ſie auf die Mutterkirche angewieſen ſind, beizutragen. Filialiſten,
welche eine eigene Kirchengemeinde ülden und eine eigene Kirchen⸗
verwaltung haben (deren Vorſtand der Pfarrer iſt) ſind bei der
Wahl der Verwaltung der Mutterkirche weder activ noch paſſiv
wählbar, ſondern bloß bei der Wahl der Verwaltung threr Filial⸗
gemeinde. Bilden ſie dagegen keine eigene Kirchengemeinde, ſo ſind
ſie ſelbſtverſtändlich bei der Wahl zul Kirchenverwaltung der arr
1 wahlberechtigt und wählbar.“)
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